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Die Gesundheitsclowns Katrin Jantz und Hanna Münch lesen am 
Dienstag, 22. Oktober 2024, um 19:00 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses Berkheim aus ihrem im Frühjahr 2024 neu erschienenen Buch.
Eintritt auf Spendenbasis für den

 „Förderkreis Gute Clowns“            

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Katholische Öffentliche Bücherei Berkheim
in Kooperation mit der 

Gemeinde Berkheim                             
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NOTRUFNUMMERN · BEREITSCHAFTSDIENSTE· INSTITUTIONEN

• Polizei 
 Tel. 110

• Rettungsdienst/Feuerwehr
 Tel. 112

• Allgemeiner Notfalldienst (auch kinderärztlicher
 und augenärztlicher Notfalldienst)
 Tel. 116117 

• Telefonsorge
  0800 1110111 oder 0800 1110222 

• Zahnärztlicher Notfalldienst
 Der Notdienst kann erfragt werden: 
 Tel. 0761 12012000

• Giftnotrufzentrale
 Tel. 0761 19240

• Defibrillator
 Beim Rathauseingang in Berkheim und im Eingangsbe-  
 reich des Klosters Bonlanden hängt je ein Defibrillator

• Bereitschaftsdienst der Apotheken
 Samstag, 19. Oktober 2024
 Apotheke Donaustraße Memmingen, Donaustr. 78  
 Apotheke am Klinikum Biberach, Marie-Curie-Str. 6
 Sonntag, 20. Oktober 2024
 Apotheke am Illerpark Memmingen, Fraunhoferstr. 8  
 Jordan-Apotheke Biberach, Ulmer-Tor-Str. 3

 Apotheken-Notdienst Memmingen:
 Tel. 0137 88822833

 Apotheke Kirchdorf Lieferservice:
 Bei Einwurf des Rezeptes in den Briefkasten gegen-
 über dem Geschäftshaus Heidenbühlstraße 1 in 
 Berkheim erfolgt die kostenlose Lieferung nach Hause.

• Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e. V.
 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen
 Tel. 07352 9230-0 · 07352 9230-39

 Pflegebereich Rot a. d. Rot · Klosterhof 5  
 88430 Rot a. d. Rot · Tel. 08395 9363411

 Alten- und Krankenpflege

 24-Stunden-Rufbereitschaft· Tel. 07352 92300         

 Haus- und Familienpflege 

 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen  
 Tel. 07352 923020

 Betreuungsgruppe Silberperlen

 Schlossstraße 18 · 88416 Ochsenhausen  
 Tel. 07352 923020

 Haushaltshilfe und Familienpflege

 Tel. 07351 1882620

• Ambulanter Pflegedienst der Zieglerschen
 Marktplatz 20 · 88453 Erolzheim
 Tel. 07354 9376310 · 0151 18236740

• Ambulanter Pflegedienst Kirchdorf
 AllgäuStift Gesundheits- und Pflegedienste GmbH.
 Tel. 07354 934120

• Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
 Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden
 Tel. 0162 2314550

• Bei Todesfällen
 Pfarramt Tel. 08395 1248 oder
 Rathaus Berkheim Tel. 08395 9406-0

• Katholisches Pfarramt Berkheim
 Tel. 08395 1248
 Öffnungszeiten: 
 Montag: 14:30 bis 16:30 Uhr
 Donnerstag: 09:00 bis 11:30 Uhr

• Evangelisches Pfarramt Kirchdorf
 Tel. 07354 444
 Öffnungszeiten: 
 Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr,                           
 Donnerstag: 16:00 - 19:00 Uhr

• Rathaus Dienstzeiten
 Tel. 08395 9406-0
 Montag bis Freitag    08:00 - 12:00 Uhr 
 Donnerstagnachmittag  14:00 - 18:00 Uhr

• Kindergarten „Bei der alten Eiche“
 Tel. 08395 9406-40

• Kinderkrippe Bonlanden
 Tel. 07354 9354353

• Grundschule
 Tel. 08395 9406-50

• Illertalschule
 Tel. 07354 7144

• Wasserversorgung 
 Notrufnummer
 Tel. 0177 2414774
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Öffentliche Bekanntmachung
Zweckverband Illertalwasserversorgung

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2024

Die Verbandsversammlung stellt in ihrer Sitzung am 18.09.2024 aufgrund von § 14 der Verbandssatzung i. d. F. 
vom 23.10.2002 in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und den §§ 18 – 20 des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt fest:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen                    EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen                      EUR
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Zweckverband 
Illertalwasserversorgung 

 
Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2024 
 
Die Verbandsversammlung stellt in ihrer Sitzung am 18.09.2024 aufgrund von § 14 der 
Verbandssatzung i. d. F. vom 23.10.2002 in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg und den §§ 18 – 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt fest: 
 

§ 1 
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 
 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 306.000 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 306.000 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0  

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes  Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 295.400 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 190.000 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                 105.400 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 183.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -370.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -187.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

                 -81.600 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 295.400 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 190.000 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                 105.400 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 183.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -370.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -187.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

                 -81.600 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.1O) von                  -81.600 
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§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf      

0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen belasten (Ver-

pflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4 Verbandsumlagen

Die von den Verbandsgemeinden zu erhebenden Umlagen werden für 2024 wie folgt festgesetzt:

     Berkheim     Kirchdorf     insgesamt   
Betriebskostenumlage  67.900,00 €  105.000,00 €  172.900,00 €
Abschreibungsumlage   45.000,00 €  71.000,00 €  116.000,00 €
Vermögensumlage   71.000,00 €  112.000,00 €  183.000,00 €
Insgesamt    183.900,00 €  288.000,00 €  471.900,00 €

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

50.000 €

Kirchdorf an der Iller, 08.10.2024

Bürgermeister Langenbacher, Verbandsvorsitzender    

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 20243 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach der Gemeindeordnung erforderliche Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung hat die 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 30.09.2024 erteilt und weiter bemerkt:
1.  Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Illertalwasserversorgung für das Haus- 
 haltsjahr 2024 wird gem. § 121 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) bestätigt.

2.  Es wird festgestellt, dass die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Illertalwasserversorgung für das Haus-
 haltsjahr 2024 keine genehmigungspflichtigen Teile enthält.

 Der in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite mit 50.000 Euro ist geneh
 migungsfrei, da er 1/5 der die im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen in Höhe 
 von insgesamt 306.000 Euro nicht übersteigt (§ 89 Abs. 2 GemO).

III. Auslegung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 liegt gem. § 81 Absatz 3 GemO an sieben Tagen, und zwar von 
Mittwoch, dem 23.10.2024 bis Donnerstag den 31.10.2024- je einschließlich – auf dem Rathaus Kirchdorf, 
Zimmer 8, Rathausstraße 11, 88457 Kirchdorf, während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 

IV. Hinweis

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Kirchdorf 
geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden ist. 

Ausgefertigt:

Kirchdorf an der Iller, den 08.10.2023

Langenbacher, Verbandsvorsitzender
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Standesamt Illertal geschlossen 

Das Standesamt Illertal ist aufgrund einer Fort-
bildung am Dienstag, 22.10.2024 und Mittwoch, 
23.10.2024 geschlossen.

Ab Donnerstag sind wir zu den gewohnten                                  
Öffnungszeiten wieder für Sie da.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Die Grüngutabgabestelle auf dem Funkenplatz in Bon-
landen (Kirchdorfer Straße) ist geöffnet

samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
mittwochs von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Die Öffnungszeiten sind dringend einzuhalten.                               
Außerhalb der Öffnungszeiten darf keine Anlie-               
ferung erfolgen.

GRÜNGUTABGABESTELLE

Patientenverfügung – Vorsorge-              
vollmacht – Betreuungsverfügung

Haben Sie Fragen zu Patientenverfügung – Vorsor-
gevollmacht – Betreuungsverfügung?
Frau Rosemarie Löhe vom Arbeitskreis „Vorsorge 
treffen“ hilft Ihnen gerne weiter.
Telefon: 08395 5479515 (AB vorhanden)

ENDE DER AMTLICHEN 
BEKANNTMACHUNGEN

Ab hier werden Beiträge und Bekanntmachungen der 
Kirchen, Vereine, Verbände und Institutionen unter 
eigener Verantwortung der Einsender veröffentlicht.

Einladung zur
VEREINSBESPRECHUNG

Die jährliche Vereinsbesprechung steht an. Die Ver-
treterInnen der gemeindlichen Vereine, Schulen, 
Kirchen und sonstigen Organisationen sind daher 
herzlich 

am Montag, den 18. November 2024,
 um 19:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses Berkheim

zur Festlegung der öffentlichen Veranstaltungster-
mine für das Jahr 2025 eingeladen.

Tagesordnung:
1. Abstimmung der Termine für das Jahr 2025
2. Sonstiges

Um Terminüberschneidungen zu vermeiden, werden 
Vereine, Schulen, Kirchen und sonstige Organisa-                                                                                                            
tionen, die nicht an der Vereinsbesprechung teil-
nehmen können, gebeten, ihre Termine vorab                                            
einzureichen.


